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Antrag auf Baubauleitplanung für die östliche Seite der Hauskoppel bis 
Superlande/Fehlenweg
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
07.11.2017 Planungsausschuss der Gemeinde Dassendorf Vorberatung

Sachverhalt:
Gestellt wird ein Antrag auf Bauleitplanung für den Gesamtbereich der Grundstücke auf 
der östlichen Seite der Hauskoppel. Der Antragstellerin gehören die beiden im Lageplan 
markierten Grundstücke. Die östliche Seite der Hauskoppel grenzt an den Bebauungsplan 
Nr. 8 der Gemeinde Dassendorf an. Im F-Plan ist der Bereich als „Flächen für die 
Landwirtschaft“ dargestellt.
Ein Antrag auf Bauleitplanung wurde bereits im Jahr 2014 gestellt und seitens der 
Gemeinde Dassendorf abgelehnt. 

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Beschlussvorschlag:
Der Planungsausschuss der Gemeinde Dassendorf empfiehlt der Gemeindevertretung 
den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan für die östliche Seite der Hauskoppel 
bis zu Superlande/Fehlenweg.

Anmerkung:
Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr                  von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:

Datum: Unterschrift:


